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Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 

2008 zahlreiche Projekte, die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen 

leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spektrum an Klimaschutzakti-

vitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestel-

lungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die 

Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort 

bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unternehmen, 

Kommunen oder Bildungseinrichtungen. 

  

 CďġŌýďĶ řŀı mįıêõčýȂ 
Zum Zweck der besseren Lesbarkeit wird im Bericht die Sprachform des generischen 

Maskulinums verwendet. Diese Sprachform ist geschlechtsneutral zu verstehen und 

schließt alle Geschlechter gleichermaßen ein. 
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£ĦıŌĦıļ
Die Gemeinde Fahrenzhausen liegt i n 

Oberbayern im Landkreis Freising. Das Ge-

meindegebiet umfasst 17 Gemeindeteile und 

zählt insgesamt rund 5.150 Einwohnern auf 

einer Fläche von 37,64 km². Die Gemeinde 

Fahrenzhausen liegt an der Amper, ca. 25 km 

nördlich von München.  Die Gem einde ist 

dementsprechend ländlich geprägt mit viel 

Ackerfläche. Im äußeren Nordosten schnei-

det die A9 das Gemeindegebiet.  

Aufgrund der zukünftigen Herausforderun-

gen in der Wärmeversorgung hat sich  die 

Gemeinde Fahrenzhausen bereits 2024 ent-

schieden, eine kommunale Wärmeplanung 

zu erstellen. Die kommunale Wärmeplanung 

ist ein zentrales Instrument zur Umsetzung 

der Wärmewende und leistet einen entschei-

denden Beitrag zum Klimaschutz. Ziel der 

Wärmeplanung ist es, die Wärmeversorgung 

in Fahrenzhausen langfristig treibhausgas-

neutral zu gestalten. Durch die systematische 

Analyse des aktuellen Wärmebedarfs, die 

Identifikation von Potenzialen zur Nutzung er-

neuerbarer Wärmequellen sowie die Ausar-

beitung einer Umsetzungsstrategie wird eine 

umfassende Planung geschaffen, um die 

Treibhausneutralität bis zum Jahr 2045 zu er-

reichen.  

Die Motivation hinter der kommunalen Wär-

meplanung basiert auf dem dringenden 

Handlungsbedarf im Klimaschutz. Der Wär-

mesektor ist einer der größten Verursacher 

von Treibhausgasemissionen in Deutschland 

und die Umstellung auf erneuerbare Ener-

gien spielt eine wesentliche Rolle bei der Er-

reichung der nationalen Klimaziele. Fahrenz-

hausen sieht die Wärmewende als eine zent-

rale Aufgabe an, um den ökologischen Fuß-

abdruck zu reduzieren, gleichzeitig die lo-

kale Wirtschaft zu stärken und eine nachhal-

tige Energieversorgung für künftige Genera-

tionen sicherzustellen. 
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ƨ hýõčļĜďõčýıhêčĠýġ ŀġûêĚļŀýĜĜý=īıûýıįıĦĈıêĠĠý 
Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) ist am 1. 

Januar 2024 in Kraft getreten und verpflichtet 

alle Bundesländer zur Durchführung einer 

Wärmeplanung. Kommunen mit mehr als 

100.000 Einwohnern müssen diese bis zum 

30. Juni 2026 abschließen, während für Kom-

munen mit weniger als 100.000 Einwohnern 

eine Frist bis zum 30. Juni 2028 gilt. Die Wär-

meplanung verfolgt gemäß § 1 WPG das Ziel 

die Wärmeversorgung bis spätestens 2045 

treibhausgasneutral zu gestalten. 

Diese Pflicht wird mittels Landesrechts auf 

Kommunen übertragen. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung des kommunalen Wärmeplans in 

Fahrenzhausen bestand keine landesrechtli-

che Regelung zur Wärmeplanung. Die Ver-

ordnung zur Ausführung energiewirtschaftli-

cher Vorschriften (AVEn) ist am 2. Januar 

2025 in Kraft getreten. Der bayrische Gesetz-

geber greift im Wesentlichen die Vorgaben 

des Bundesgesetzes auf und regelt die Hand-

lungsspielräume der Länder parallel dazu. 

Die Gemeinde Fahrenzhausen hat somit alle 

gesetzlichen Vorgaben erfüllt.  

Im folgenden Kapitel werden Ablauf und In-

halte der kommunalen Wärmeplanung vorge-

stellt sowie der Zusammenhang mit der Kom-

munalrichtlinie (KRL) und dem Gebäudeener-

giegesetz (GEG) erläutert. Ergänzend werden 

aktuelle Informationen zu relevanten Förder-

programmen aufgeführt. Da sich Gesetze 

und Förderkonditionen ändern können, ist es 

entscheidend, die jeweils aktuellen Vorgaben 

und Richtlinien zu prüfen, um die Planung 

und Umsetzung effektiv und rechtssicher ge-

stalten zu können. 

ƨȀƨ ¤ïıĠýįĜêġŀġĈĶĈýĶýļřŀġû QĦĠǢ
ĠŀġêĜıďõčļĜďġďý 

Die Gemeinde Fahrenzhausen hat 2024 ei-

nen Antrag auf Förderung im Rahmen der 

Richtlinie zur Bundesförderung kommunaler 

Klimaschutz (Kommunalrichtlinie) gestellt. Mit 

der Kommunalrichtlinie, die seit dem Jahr 

2008 besteht, unterstützt das Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Klimaschutz Kommu-

nen und kommunale Akteure dabei, ihre 

Emissionen nachhaltig zu senken. Die Kom-

munalrichtlinie hat vor Inkrafttreten des WPG 

auch Wärmepläne bezuschusst. Diese Förde-

rung lief mit dem Inkrafttreten des Wärmepla-

nungsgesetz aus. Die Gemeinde Fahrenzhau-

sen profitiert durch die frühe Antragsstellung 

von einer 90 %-igen Förderquote und konnte 

mit der kommunalen Wärmeplanung im 

Herbst 2024 starten. 

Die Förderinhalte  der Kommunalrichtlinie 

spiegeln im Wesentlichen die Inhalte des 

Wärmeplanungsgesetzes wider. Abbildung 1 

zeigt den vorgesehenen Ablauf der kommu-

nalen Wärmeplanung. Zunächst beschließt 

die Kommune als planungsverantwortliche 

Stelle die Durchführung. Im Anschluss erfolgt 

eine Bestandsanalyse mit der Eignungsprü-

fung, um den aktuellen Zustand zu bewerten. 

Aufbauend darauf wird eine Potenzialanalyse 

durchgeführt, um mögli che Chancen und 

Ressourcen für die zukünftige Wärmeversor-

gung zu identifizieren. 

Auf dieser Grundlage wird ein Zielszenario 

entwickelt, das die angestrebte Wärmeversor-

gung beschreibt. Das Gemeindegebiet von 

Fahrenzhausen wird anschließend in voraus-

sichtliche Wärmeversorgungsgebiete 
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unterteilt, und die geplanten Versorgungsar-

ten für das Zieljahr werden festgelegt. Für die 

Gebietseinteilung stehen folgende Katego-

rien zur Verfügung:  

Á Gebiete für dezentrale Wärmever-

sorgung 

Á Wärmenetzgebiete: Wärmenetz-

verdichtungsgebiet, Wärmenetz-

ausbaugebiete, Wärmenetzneu-

baugebiet 

Á Wasserstoffnetzgebiete 

Á Prüfgebiete 

Daraufhin wird eine Umsetzungsstrategie ent-

wickelt, die konkrete Maßnahmen enthält, um 

das Zielszenario zu erreichen. Eine gezielte 

Akteursbeteiligung dient dazu, über das Pro-

jekt zu informieren, Bedenken aufzunehmen, 

Anregungen in die Planung einzubeziehen 

und einen möglichst breiten Konsens zu 

schaffen. Außerdem werden ein Controlling-

konzept und eine Verstetigungsstrategie erar-

beitet, um die kontinuierliche Umsetzung und 

Überwachung der Maßnahmen und nötigen 

Emissionsreduktionen sicherzustellen. Eine 

Kommunikationsstrategie soll eine transpa-

rente Kommunikation nach außen über bevor-

stehende Maßnahmen des Wärmeplans si-

cherstellen. 

 

 

 

Abbildung 1: Ablauf der kommunalen Wärmeplanung, eigene Darstellung 
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ƨȀƩ 1ýĚêıôĦġďĶďýıŀġĈ ŋĦġ 
¤ïıĠýġýļřýġ 

Das Wärmeplanungsgesetz regelt zudem die 

Dekarbonisierung bestehender Wärmenetze. 

Vorgesehen ist, dass der Anteil erneuerbarer 

Energien in diesen Netzen stufenweise er-

höht wird  (Fristverlängerungen sind mög-

lich): 

Á ab dem 1. Januar 2030 mindestens 

30 % 

Á ab dem 1. Januar 2040 mindestens 

80 % 

Für neue Wärmenetze gilt ab dem 1. März 

2025 ein Anteil von mindestens 65 % erneu-

erbarer Energien in der Nettowärmeerzeu-

gung (§30 WPG). Zusätzlich zur Nutzung er-

neuerbarer Energien können Wärmenetze 

auch durch unvermeidbare Abwärme oder 

eine Kombination dieser Quellen betrieben 

werden. Bis 2045 müssen alle Wärmenetze 

vollständig treibhausgasneutral sein (§31 

WPG). Zur Erreichung dieser Ziele sind Wär-

menetzbetreiber gemäß §32 WPG verpflich-

tet, Dekarbonisierungs- bzw. Transformations-

pläne zu erstellen. Die Verpflichtung gilt nicht 

für Wärmenetze, die eine Länge von einem 

Kilometer nicht überschreiten. 

ƨȀƪ ¤ïıĠýįĜêġŀġĈĶĈýĶýļřŀġû 
>ýôïŀûýýġýıĈďýĈýĶýļř 

Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) und das 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind zentrale 

Elemente für die Transformation der Energie-

versorgung hin zur Treibhausgasneutralität. 

Das GEG legt fest, wie die erneuerbaren 

Energien für die Beheizung zu verwenden 

sind. Das WPG dient dabei als wichtige Ori-

entierung für Kommunen, Bürger sowie Un-

ternehmen, um die lokale Wärmeversorgung 

strategisch zu planen und nachhaltig zu ge-

stalten. Gemeinsam schaffen diese Gesetze 

den rechtlichen Rahmen für eine klimafreund-

liche Wärmeversorgung und fördern den 

Übergang zu treibhausgasneutralen Energie-

quellen.  

Ab dem 30. Juni 2026  bzw. 2028 müssen 

grundsätzlich alle neu eingebauten Hei-
zungen  ς unabhängig davon, ob es sich um 

Neubauten oder Bestandsgebäude, Wohn- 

oder Nichtwohngebäude handelt, mindes-

tens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Ei-

gentümer haben die Möglichkeit, diesen An-

teil auf zwei Arten nachzuweisen: entweder 

durch eine individuel le Lösung oder durch 

die Wahl einer der gesetzlich vorgegebenen 

Optionen. Zu den Erfüllungsoptionen gehö-

ren: 

Á Anschluss an ein Wärmenetz 

Á elektrische Wärmepumpe 

Á Stromdirektheizung 

Á Heizung auf Basis von Solarthermie 

Á Heizung zur Nutzung von Bio-

masse oder grünem oder blauem 

Wasserstoff 

Á Hybridheizung (Kombination aus 

erneuerbarer Heizung und Gas - 

oder Ölkessel) 

Unter bestimmten Voraussetzungen kann 

ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αIн-wŜŀŘȅά-Gas-hei-

zung eingebaut werden, die später vollstän-

dig auf Wasserstoff umgerüstet werden kann. 

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) soll 

Bürger sowie Unternehmen über die beste-

henden und zukünftigen Optionen zur loka-

len Wärmeversorgung informieren und das 

Gemeindegebiet in Versorgungsgebiete 
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einteilen. Zudem soll sie als Orientierungs-

hilfe dienen, um Eigentümer bei der Auswahl 

einer geeigneten Heizungsanlage zu unter-

stützen. Bestehende Heizungen  dürfen 

weiterhin betrieben werden. Sollte eine Gas- 

oder Ölheizung ausfallen, darf sie repariert 

werden. Bei irreparablen Heizungsdefekten 

(Heizungshavarien) oder bei konstant tempe-

rierten Kesseln, die älter als 30 Jahre sind, 

gelten pragmatische Übergangslösungen und 

mehrjährige Fristen. Übergangsweise darf 

eine fossil betriebene Heizung ς bis zum Ab-

lauf der Fristen für die kommunale Wärme-

planung im Jahr 2026/2028 eingebaut wer-

den. Dabei ist zu beachten, dass diese ab 

2029 einen steigenden Anteil an erneuerba-

ren Energien aufweisen muss (§71i GEG): 

Á ab 2029 mindestens 15 % 

Á ab 2035 mindestens 30 % 

Á ab 2040 mindestens 60 % 

Á ab 2045 100 % 

Nach Ablauf der Fristen für die kommunale 

Wärmeplanung (2026 bzw. 2028) können 

weiterhin Gasheizungen eingebaut werden, 

sofern sie mit mindestens 65 % erneuerbaren 

Energien, wie Biogas oder Wasserstoff, be-

trieben werden. Der endgültige Stichtag für 

die Nut zung fossiler Brennstoffe in 

Heizungen ist der 31. Dezember 2044. In 

Härtefällen können Eigentümer von der 

Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien 

befreit werden.  

ƨȀƫ hýõčļĶćĦĜĈýġ ûýı ĚĦĠĠŀġêĜýġ
¤ïıĠýįĜêġŀġĈ 

Obwohl der Wärmeplan selbst keine rechtli-

che Außenwirkung hat (§ 23 WPG), kann die 

Gemeinde auf dessen Basis Gebiete für den 

Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder 

Wasserstoffnetzen festlegen. Solche Be-

schlüsse ziehen rechtliche Konsequenzen 

nach sich und sind im Wärmeplanungsgesetz 

(WPG) geregelt. Verbindliche Festlegungen 

entstehen nur durch zusätzliche, optionale 

Beschlüsse der Gemeinde, wenn Gebiete für 

den Neu - oder Ausbau von Wärmenetzen 

oder Wasserstoffnetzen ausgewiesen werden 

(§ 26 WPG). In diesen Gebieten greifen die 

entsprechenden Vorschriften des Gebäu-

deenergiegesetzes (GEG) zum Heizungs-

tausch und zu Übergangslösungen (§ 71 Abs. 

8 Satz 3, § 71k Abs. 1 Nr. 1 GEG) einen Monat 

nach dem Beschluss der Gemeinde. Diese 

Festlegung verpflichtet jedoch nicht zur tat-

sächlichen Nutzung der ausgewiesenen Ver-

sorgungsart oder zum Bau entsprechender 

Wärmeinfrastrukturen.
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ƨȀƬ *ŀġûýĶćīıûýıŀġĈýġćńıýććďřďýġļý
>ýôïŀûý ŀġû ýććďřďýġļý 
¤ïıĠýġýļřý 

1.5.1 Bundesförderung für effiziente Ge-

bäude (BEG) 

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude 

(BEG) ist eine staatliche Förderung in 

Deutschland zur Steigerung der Energieeffi-

zienz und zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien in Gebäuden. Sie bündelt verschiedene 

Förderprogramme, und richtet sich sowohl  

an private als auch an gewerbliche 

Immobilienbesitzer sowie an öffentliche Ein-

richtungen. Neben den baulichen Maßnah-

men wird in allen Programmen auch die Ener-

gieberatung (Fachplanung und Baubeglei-

tung) mitgefördert. Im Folgenden werden die 

drei Hauptbereiche der BEG für Sanierung 

vorgestellt zum Stand Dezember 2025. Zu-

dem gibt es Förderprogramme bzw. zinsver-

günstigte KfW-Kredite für Neubauten. Abbil-

dung 2 zeigt die Struktur der Bundesförde-

rung für effiziente Gebäude  und unterteilt 

diese in Einzelmaßnahmen und systematische 

Maßnahmen. 

   

Abbildung 2: Aufbau und Förderinhalte der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), eigene Darstellung 

Fachplanung und  

Baubegleitung in  

investiven Kosten 

*ŀġûýĶćīıûýıŀġĈ ćńı ýććďřďýġļý
>ýôïŀûýǧ*3>Ǩ 

Einzelmaßnahmen Systematische Maßnahmen 

*3> 3W 

Sanierungsmaßnahmen  

für Wohn- und Nichtwohnge-

bäude 

*3> X¤> 
ǧXďõčļŌĦčġĈýôïŀûýǨ 

Sanierungen auf Effizienzge-

bäudeniveau 

*3> ¤> 
ǧ¤ĦčġĈýôïŀûýǨ 

Sanierung auf 

 Effizienzhausniveau 

*3> Q=X ǧ¤ĦčġǢŀġû
XďõčļŌĦčġĈýôïŀûýǨ 

Klimafreundlicher Neubau 

Zusätzliche Förderung von Fachplanungs- und Baubegleitungsleistungen  

für alle Maßnahmen 
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1.5.2 BEG Einzelmaßnahmen  

Die BEG Einzelmaßnahmen (BEG EM) fördern 

gezielt einzelne Modernisierungen in beste-

henden Gebäuden. Dazu zählen unter ande-

rem die Optimierung der Heizung, die Ver-

besserung der Dämmung sowie die Installa-

tion von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien. Die Förderung erfolgt entweder als 

direkter Zuschuss oder als Kredit mit einem 

Tilgungszuschuss. 

Im Bereich der Heizungstechnik wird der 

Austausch und die Umrüstung von Wärmeer-

zeugungsanlagen gefördert, sofern zukünftig 

die Wärme aus mindestens 65  % erneuer-

bare Energien erzeugt wird. Neben dem Aus-

tausch von dezentralen Wärme-erzeugungs-

anlagen wird auch die Errichtung eines Ge-

bäudenetzes sowie der Anschluss an ein Ge-

bäude- oder Wärmenetz gefördert.  

Ein Gebäudenetz dient dabei der Wärme-ver-

sorgung von bis zu 16 Gebäu-den und maxi-

mal 100 Wohneinheiten. Förderfähig sind 

die Errichtung, Umbau sowie Erweiterung 

des Netzes selbst, alle zugehörigen Kompo-

nenten sowie notwendige Umfeldmaßnah-

men, wobei die För derquote vom Anteil er-

neuerbarer Energien im Wärmenetz abhängt. 

Unter Einhaltung des Anteils von 65 % erneu-

erbare Energien, werden die genannten Ein-

zelmaßnahmen in der Regel mit einem 

Grundfördersatz von 30 % gefördert. Durch 

unterschiedliche Boni kann dieser bis zu ei-

ner maximalen Grenze von 70 % gesteigert 

werden.  

Neben dem Austausch von Wärme -erzeu-

gungsanlagen zur Nutzung erneuerbarer 

Energien wird die Optimierung von Anlagen 

gefördert. Zur Beratung im individuellen Fall 

und Findung wirtschaftlichsten Lösung wird 

eine professionelle Energieberatung empfoh-

len. Zusätzlich informiert das Bundesamt für 

Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) detail-

liert über die unterschiedlichen Fördermög-

lichkeiten. 

1.5.3 BEG Wohngebäude (BEG WG) 

Die BEG Wohngebäude (BEG WG) fördert 

energetische Sanierungen und Neubauten 

von Wohngebäuden einschließlich Däm-

mung, Fensteraustausch, Heizungstausch 

und der Nutzung erneuerbarer Energien. Die 

Förderungen bestehen aus Zuschüssen oder 

Krediten und richten sich nach dem Effizienz-

haus-Standard (z. B. Effizienzhaus 55, Effizi-

enzhaus 40). 

1.5.4 BEG Nichtwohngebäude  

(BEG NWG) 

Die BEG Nichtwohngebäude (BEG NWG) un-

terstützt vergleichbare Maßnahmen in Nicht-

wohngebäuden wie Gewerbe-, Industrie- und 

Bürogebäuden, ebenfalls nach Effizienzhaus-

Standards und als Zuschüsse oder Kredite. 

1.5.5 Bundesförderung für effiziente  

Wärmenetze (BEW) 

Die Bundesförderung für effiziente Wärme-

netze (BEW)unterstützt den Aufbau und die 

Modernisierung von Wärmenetzen, die über-

wiegend erneuerbare Energien oder Ab-

wärme nutzen.  

Die Förderung erfolgt als Zuschuss oder Kre-

dit mit Tilgungszuschuss und richtet sich an 

Kommunen, Unternehmen und Energiever-

sorger. Förderfähig sind neben der Errich-

tung neuer Wärmenetze auch die Erweite-

rung und Dekarbonisierung bestehender 

Netze sowie die  Integration von Speicher-

technologien.   
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Ein zentrales Förderkriterium ist der Anteil er-

neuerbarer Energien oder Abwärme an der 

Wärmeerzeugung im Netz, der mindestens 

50 % betragen muss. 

Das Förderprogramm ist modular aufgebaut 

(siehe Tabelle 1) und umfasst vier Hauptmo-

dule, um eine ganzheitliche Unterstützung 

von der Planung bis zur Umsetzung zu ge-

währleisten. 

 

Tabelle 1: Modulaufbau und Förderinhalte der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) 

 
Modul 1 

Planung 

Modul 2 

Systemische  

Investition 

Modul 3 

Einzelmaßnahme 

Modul 4 

Betriebsförderung 

N
e

u
e

  

W
ä

rm
e

n
e

tz
e 

WêõčôêıĚýďļĶĶļŀûďý 

und Planungsleistung 

(HOAI LP 2-4) 

ĶŔĶļýĠďĶõčý EġŋýĶǢ
ļďļďĦġĶćīıûýıŀġĈ 

Neubau Wärmenetz-

system 

 *ýļıďýôĶĚĦĶļýġćīıǢ
ûýıŀġĈ von Wärme-

pumpen & Solarther-

mie 

Förderquote: 50% Förderquote: 40% 

Wärmepumpe: 

bis zu 9,2 ct/kWh th 

Solarthermie: 

1 ct pro kWhth 

B
e

st
e

h
e

n
d

e
  

W
ä

rm
e

n
e

tz
e 

sıêġĶćĦıĠêļďĦġĶǢ
įĜêġ und Planungs-

leistung  

(HOAI LP 2-4) 

ĶŔĶļýĠďĶõčý EġŋýĶǢ
ļďļďĦġĶćīıûýıŀġĈ 

Wärmenetzsystem 

Förderung ýďġřýĜǢ
ġýı EġŋýĶļďļďĦġĶǢ
ĠêŝġêčĠýġ wie EE-

Wärmeerzeuger, Di-

gitalisierung etc. 

*ýļıďýôĶĚĦĶļýġǢ 
ćīıûýıŀġĈ von  

Wärmepumpen & 

Solarthermie 

Förderquote: 50 % Förderquote: 40 % Förderquote: 40 % Wärmepumpe:  

bis zu 9,2 ct/kWh th 

Solarthermie:  

1 ct pro kWhth 
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Ʃ *ýĶļêġûĶêġêĜŔĶý 

ƩȀƨ 1êļýġýıčýôŀġĈŀġû 
3ġýıĈďýďġćıêĶļıŀĚļŀı 

Im Rahmen der Bestandsanalyse werden ver-

schiedene Daten erhoben, um ein umfassen-

des Bild der aktuellen Wärmeversorgung und 

-nutzung in Fahrenzhausen darzustellen. Da-

für werden folgende Geodaten verarbeitet: 

Á Gebäudemodelle (LoD2-Daten 

2025 - Level-of-Detail Stufe 2) [1] 

Á Tatsächliche Nutzung (ALKIS 2025) 

[2] 

Á Baualtersklassen (Zensus 2011) [3] 

Die Geodaten werden über das Bayrische 

Vermessungsamt bereitgestellt. Alle Abbil-

dungen werden auf Grundlage der Open  

Street Map erstellt [4].  

Weitere Informationen über den aktuellen 

Energieverbrauch, die Art der Heizsysteme, 

die Energiequellen sowie Infrastrukturdaten 

und Versorgungsleitungen werden direkt er-

hoben. Die Institut für nachhaltige Energiever-

sorgung GmbH (INEV) hat auf Basis der 

Rechtsgrundlage des WPG und der Bilanzie-

rungssoftware für die Energie- und Treibhaus-

gasbilanz passgenaue Daten erhebungsbö-

gen entwickelt. Durch die Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Akteuren können die erfor-

derlichen Daten erfasst werden 

Die Bestandsanalyse in Fahrenzhausen wurde 

für das Kalenderjahr 2022 vorgenommen. 

Der zeitliche Versatz zwischen Bilanzjahr und 

Erstellungsjahr ist durch die Verfügbarkeit 

von Daten begründet.  

Für die Bilanzerstellung wurden insbeson-

dere folgende Datenquellen angesprochen: 

Á Stromnetzbetreiber:   

Bayernwerk Netz GmbH 

Á Gasnetzbetreiber:   

Nicht vorhanden 

Á Wärme netzbetreiber : 
Eigene Erhebung 

Á Kehrdaten:  
Landesamt für Statistik Bayern  

Á Daten zu kommunalen Liegen-
schaften und Abwasser:  

Gemeinde Fahrenzhausen 

Á Verbrauchs - und Abwärmeda-
ten von Großverbrauchern und 
Industrie:   

eigene Erhebung 

Á Eignungsprüfung  für die kom-
munale Wärmeplanung:  
Kurzgutachten des Bayerischen 

Staatsministerium für Wirtschaft, 

Landesentwicklung und Energie 

In den folgenden Kapiteln werden zentrale 

Aspekte der infrastrukturellen Gegebenheiten 

in der Gemeinde Fahrenzhausen behandelt. 

Zunächst wird der Wärmedarf, die Energie-

struktur analysiert  und Großverbraucher  

räumlich verortet.  Die Eignungsprüfung als 

grobe Einschätzung zu leitungsgebunden 

versorgten Gebieten ist das erste Ergebnis im 

Prozess der Wärmeplanung. Anschließend 

wird der Ist -Zustand mithilfe einer Energie- 

und Treibhausgasbilanz dargestellt. Die Ener-

gie- und Treibhausgasbilanz ist ein zentraler 

Schritt in der kommunalen Wärmeplanung, 

da sie eine detaillierte Bestandsanalyse er-

möglicht. Die Ergebnisse der Bestandsana-

lyse dienen als Grundlage für die Entwick-

lung effektiver Maßnahmen zu r Reduktion 

von Emissionen.  
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2.1.1 Leitungsgebundene  

Energieversorgung 

Die Abbildung 3 zeigt eine K arte mit der 

Energieversorgung in der Gemeinde. Sie be-

inhaltet die Standorte der erneuerbaren 

Strom- und Wärmeerzeugung durch PV-Frei-

flächen, Wasserkraft, Biomasse und Wind-

energie. Darüber hinaus ist der Verlauf des 

Mittelspannungsnetzes für den Transport 

elektrischer Energie ersichtlich. Die Mit-

telspannungsleitungen verbinden die Ge-

meinde Fahrenzhausen mit dem übergeord-

neten Stromnetz und spielen eine wichtige 

Rolle in der überregionalen Energieversor-

gung. Ebenso sind die bestehenden Gebäu-

denetze dargestellt. 

¤ïıĠýġýļřý 
Es gibt zwei private Akteure, die im Gemein-

dezentrum jeweils ein eigenes Gebäudenetz 

betreiben. Die Trassenverläufe sind Abbil-

dung 3 zu entnehmen. 

3ıûĈêĶďġćıêĶļıŀĚļŀı 
In der Gemeinde Fahrenzhausen besteht 

keine leitungsgebundene Gasversorgung. Ei-

e Analyse der Gasinfrastruktur entfällt somit.

mļıĦĠġýļř 

Die Stromversorgung bildet eine wichtige 

Grundlage für die Energieinfrastruktur und 

den Ausbau der Erneuerbaren Energien in 

Fahrenzhausen und spielt eine entschei-

dende Rolle in der Wärmewende, insbeson-

dere bei der Umstellung auf strombasierte 

Heiztechnologien wie Wärmepumpen. Die 

Bestandsanalyse der Strominfrastruktur um-

fasst eine detaillierte Erhebung der bestehen-

den Stromnetze in den Ortsteilen. Im Rahmen 

der kommunalen Wärmeplanung wird beson-

ders auf die Belastbarkeit der Netze geachtet, 

um potenzielle Engpässe zu identifizieren, 

die durch einen erhöhten Einsatz von Wärme-

pumpen oder anderen elektrischen Heizsys-

temen entstehen könnten. Üblicherweise er-

folgt bei zusätzlichem Strombedarf, etwa 

durch Wärmepumpen, ein Netzausbau zur 

Erweiterung der Kapazitäten, um Überlastun-

gen zu verhindern. Diese wird von dem je-

weiligen Netzbetreibern durchgeführt.  
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Abbildung 3: Energieversorgung in Fahrenzhausen: Standorte von Biomasseanlagen, PV-Freiflächen, Wasserkraft und 

Windenergie, bestehende Gebäudenetze sowie der Verlauf des Stromnetzes, eigene Darstellung
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2.1.2 Dezentrale Wärmeversorgung 

Die dezentralen Wärmeerzeuger wurden 

über das Landesamt für Statistik Bayern erho-

ben. Tabelle 2 gibt einen Überblick über die 

Anzahl der im Bilanzjahr 2022 betriebenen 

dezentralen Heizkessel. Scheitholz überwie-

gen mit 1.300, gefolgt von 910 Öl -Kesseln 

und 32 Pelletheizungen. Flüssig- und Erdgas-

kessel spielen eine untergeordnete Rolle. 

Wärmepumpen sind nicht flächendeckend 

erfasst. 

Tabelle 2: Kesseltypen und Anzahl der dezentralen Wärmeerzeuger in Fahrenzhausen 

Kesseltyp  Anzahl   Kesseltyp  Anzahl  

Öl 910  Sonstige Biomasse 6 

Scheitholz (Zentral- und Einzel-

raumfeuerstätten) 
1.359  Erdgas 15 

Pellets (Zentral- und Einzel-

raumfeuerstätten) 
82  Hackschnitzel  0 

Flüssiggas 87  Kohle  0 

 

 

2.1.3 Großverbraucher 

Abbildung 4  zeigt eine standortbezogene 

Darstellung der Großverbraucher in Fahrenz-

hausen. Die Firmen Rosa Heinz GmbH, Fami-

lienbäckerei Kistenpfennig GmbH & Co. KG, 

Europa Möbel Verbund GmbH & CO. KG und 

Andreas Karl GmbH & CO. KG wurden dabei 

als relevante Großverbraucher identifiziert. 

Im Zuge der Bestandsanalyse wurden die Ver-

bräuche der Großverbraucher angefragt und 

auf potenzielle Abwärmenutzung analysiert. 
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Abbildung 4: Standortbezogene Darstellung der identifizierten Großverbraucher in Fahrenzhausen,  

eigene Darstellung 
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ƩȀƩ 3ďĈġŀġĈĶįıńćŀġĈŀġû ôêŀĜďõčý
mļıŀĚļŀı 

Ein erster Bestandteil der kommunalen Wär-

meplanung ist die Eignungsprüfung, die Teil-

gebiete identifiziert, die sich mit hoher Wahr-

scheinlichkeit nicht für die Versorgung durch 

ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eig-

nen (§14 WPG). Kriterien für die Einteilung 

sind dabei in erster Linie das Vorhandensein 

eines Wärmenetzes oder Gasnetzes, die lo-

kale Siedlungs- und Abnehmerstruktur sowie 

die Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequel-

len oder Abwärme. Darüber hinaus ist der 

Wärmebedarf ein Indikator für die Wirt - 

chaftlichkeit eines Wärmenetzes. Für die 

Berechnung des Wärmebedarfs werden die 

Zensus-Daten genutzt. Die Methodik zur Er-

stellung des Wärmekatasters wird in Kapitel 0 

Wärmebedarf detailliert erläutert.  

Tabelle 3 zeigt die wichtigsten Informations-

grundlagen gemäß dem Leitfaden Wärmepla-

nung [5], die in die Eignungsprüfung einflie-

ßen. Ziel dieser Prüfung ist es, bereits zu Be-

ginn des Planungsprozesses Gebiete zu iden-

tifizieren, die potenziell nicht für die Versor-

gung durch ein Wärmenetz oder Wasserstoff-

netz geeignet sind. In diesen Gebieten liegt 

der Fokus auf dezentralen Versorgungsstrate-

gien. 

 

Tabelle 3: Datengrundlagen und Analysekriterien der Eignungsprüfung 

sčýĠê 1êļýġĈıŀġûĜêĈý ±ŀı  ġêĜŔĶý ŋĦġ 

mďýûĜŀġĈĶĶļıŀĚļŀı 3D-Gebäudemodelle LoD2 Unterteilung des kommunalen Ge-

biets in Teilgebiete, Identifikation 

von Wohn- und Gewerbegebieten 

EġûŀĶļıďýôýļıďýôý ŀġû
 ġĚýıĚŀġûýġ 

OpenStreetMap, Kommune Prüfung von möglichen größeren 

gewerblichen Abnehmern oder Ab-

wärmepotenzialen 

*ýĶļýčýġûý ¤ïıĠýŋýıǢ
ĶĦıĈŀġĈĶďġćıêĶļıŀĚļŀı 

Pläne von Erdgasnetzen, 

Wärmenetzen, bestehenden 

Erzeugungsanlagen 

Identifikation von Gebieten ohne 

bestehende Gas- und Wärmeinfra-

struktur 

¤ïıĠýôýûêıć Wärmebedarf (aggregiert 

und im Hektarraster) 

Prüfung des Wärmebedarfs zum 

Ausschluss von Wärmenetzen mit 

fehlender Wirtschaftlichkeit 
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2.2.1 Bauliche Struktur in Fahrenzhausen 

Zunächst werden die verschiedenen Sied-

lungsstrukturen und Gebäudetypen  analy-

siert. Nutzungsarten und Gebäudetypen wer-

den auf Basis von Geodaten identifiziert. Für 

die georeferenzierte Darstellung kommen so-

wohl die tatsächliche Nutzung als auch Ge-

bäudegeometriemodelle (LoD2-Daten) zum 

Einsatz. Diesen ist eine Gebäudefunktion zu-

geordnet, sodass zwischen Wohn- und Nicht-

wohngebäuden unterschieden werden kann. 

Als weiterer Aspekt werden im Bereich der 

Wohngebäude die IWU-Gebäudetypen (Klas-

sifikation typischer Wohngebäud e in 

Deutschland, die vom Institut Wohnen und 

Umwelt entwickelt wurde) ermittelt [6]. Dafür 

wird in folgende Typen unterschieden: 

Á Einfamilienhäuser  

Freistehendes Wohngebäude mit 1 

bis 2 Wohnungen, meist 2 -ge-

schossig 

Á Reihenhäuser  

Wohngebäude mit 1 bis 2 Woh-

nungen als Doppelhaus, gereihtes 

Haus, meist 2-geschossig 

Á Kleine Mehrfamilienhäuser  

Wohngebäude mit 3 bis 6 Woh-

nungen 

Á Große Mehrfamilienhäuser  

Wohngebäude mit 7 oder mehr 

Wohnungen 

  

Abbildung 5 zeigt die vorwiegenden Gebäu-

detypen auf Baublockebene im Gemeindege-

biet von Fahrenzhausen. Die Aggregation auf 

Baublockebene erfolgt nach natürlichen und 

künstlichen Unterbrechungen wie Infrastruk-

tur (Schiene-, Straßen-, Wasserwege). Nicht-

wohngebäude sind an den Ortsrändern so-

wie in den Gewerbegebieten zu erkennen.  

Die Wirtschaftsstruktur in der Gemeinde Fah-

renzhausen ist durch kleinere und mittlere Be-

triebe aus unterschiedlichen Branchen ge-

prägt, darunter Handwerk, Dienstleistungen 

sowie einzelne gewerbliche und produzie-

rende Unternehmen. Die Siedlungsstruktur 

wird überwiegend von Einfamilien- und Rei-

henhäusern bestimmt; vereinzelt sind auch 

Mehrfamilienhäuser vorhanden. Charakteris-

tisch für Fahrenzhausen ist die eher ländlich 

geprägte Bebauung, bei der Wohngebäude 

häufig von Gärten, Freiflächen und landwirt-

schaftlich genutzten Flächen umgeben sind.
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Abbildung 5: Überwiegender Gebäudetyp auf Baublockebene, eigene Darstellung 
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2.2.2 Wärmebedarf 

Aus der räumlich aufgelösten Darstellung des 

Wärmebedarfs sind Gebiete mit erhöhten 

Wärmedichten ersichtlich, die sich potenziell 

für eine leitungsgebundene Energieversor-

gung eignen können. Diese fließen in die 

Eignungsprüfung ein, um Gebiete auf eine 

leitungsgebundene Versorgung zu prüfen. 

Der Wärmebedarf von Gebäuden hängt so-

wohl von der Kubatur der Gebäude als auch 

der jeweiligen Baualter ab. Daher wird zur 

Bestimmung des Wärmebedarfs die Informa-

tionen des Zensus mit den Gebäudemodellen 

(LoD2-Daten) verschnitten. Der Zensus liegt 

ebenfalls räumlich aufgelöst in einem 

100x100 m-Raster deutschlandweit vor. Die 

Einteilung in Baualtersklassen beruht auf bau-

geschichtlichen Entwicklungen, wie das In-

krafttreten von Verordnungen (z.B. Wärme-

schutzverordnung und Energieeinsparverord-

nung). 

Aus der hinterlegten Gebäudefunktion der 

LoD2-Daten und den ermittelten Baualter der 

Gebäude können den Gebäuden spezifische 

Energiebedarfskennwerte zugeordnet wer-

den. Über die Flächeninformationen wird so 

der Energiebedarf ermittelt. Die Kennwerte 

sind dem Leitfaden Energieausweis entnom-

men und berücksichtigen den Heizwärme - 

und Warmwasserbedarf von Wohn - und 

Nichtwohngebäude in Kilowattstunden pro 

Quadratmeter und Jahr (kWh/m2·a) [7].  

Neben diesem berechneten Wärmebedarf 

fließen auch die Ergebnisse der Energie- und 

Treibhausgasbilanz in das Wärmekataster 

ein. Dabei wird der im Wärmekataster ermit-

telte Wärmebedarf mithilfe des Verhältnisses 

zwischen dem Wärmeverbrauch aus der 

Energie- und Treibhausgasbilanz und dem 

aus dem Wärmekataster berechneten Wär-

mebedarf angepasst. 

In Abbildung 6 sind die überwiegenden Bau-

altersklassen auf Baublockebene dargestellt. 

Deutlich erkennbar ist der hohe Anteil älterer 

Gebäude. 60 % des Gebäudebestands wur-

den vor 1987 errichtet und entsprechen in 

der Regel nicht den aktuellen energetischen 

Standards. Die mangelnde Wärmedämmung 

von Fassaden, Dächern und Fenstern sowie 

ineffiziente Heizsysteme führen zu einem er-

höhten Energieverbrauch und beeinträchti-

gen die Energieeffizienz. Vor diesem Hinter-

grund spielt die energetische Sanierung des 

Altbestands eine wichtige Rolle in der kom-

munalen Wärmeplanung.  

In den nachfolgenden Abbildungen wird 

ebenfalls der räumlich aufgelöste Wärmebe-

darf (Wärmekataster) dargestellt und interpre-

tiert. 

Abbildung 7 und Abbildung 8 veranschauli-

chen das Wärmekataster von Fahrenzhausen. 

Um den Datenschutz zu wahren wird der 

Wärmebedarf im Hektarraster und auf Bau-

blockebene dargestellt. In der Regel spiegelt 

das Wärmekataster die Erkenntnisse der bau-

lichen Struktur und der Verteilung der Baual-

tersklassen wider. In besonders dicht bebau-

ten Gebieten mit älterer Bebauung sind er-

höhte Wärmedichten zu erwarten. In wiede-

rum weniger dicht bebauten Gebieten in der 

Regel im Außenbereich von Kommunen zei-

gen sich geringere Wärmedichten. 
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Abbildung 6: Überwiegende Baualtersklasse auf Baublockebene, eigene Darstellung

 

  



Kommunale Wärmeplanung  

Fahrenzhausen  

 

   IINEV 28 
 

Der Wärmebedarf in Fahrenzhausen wird 

durch eine Vielzahl von Wohngebäuden, 

insbesondere Einfamilienhäuser, sowie 

die ansässigen Unternehmen bestimmt. 

Dementsprechend zeigen sich insbeson-

dere im Ortskern entlang der B13 Wärme-

bedarfsschwerpunkte. Im Gegensatz dazu 

weisen die Außengebiete und Weiler auf-

grund der aufgelockerten Bebauung mit 

größeren Gebäudeabständen eine gerin-

gere Wärmebedarfsdichte auf. 

Bei der Einordnung des Wärmebedarfs 

gibt der Leitfaden zur Wärmeplanung des 

Bundes eine Orientierung [5]. Demnach ist 

eine Eignung für Wärmenetze ab 

70 MWh pro Hektar und Jahr in Neubau-

gebieten und ab 415 MWh pro Hektar und 

Jahr für konventionelle Netze gegeben 

(siehe Tabelle 4). Auf dieser Grundlage 

können Gebiete mit erhöhten Wärmedich-

ten in die Eignungsprüfung aufgenommen 

werden und im weiteren Verlauf hinsicht-

lich einer leitungsgebundenen Versor-

gung geprüft werden. 

 

Tabelle 4: Einschätzung zur Eignung für Wärmenetze nach Wärmedichte, entnommen aus Leitfaden  

Wärmeplanung des Bundes [5] 

¤ïıĠýûďõčļý ďġ W¤čȉčêȨê 3ďġĶõčïļřŀġĈ ûýı 3ďĈġŀġĈ řŀı 3ııďõčļŀġĈ ŋĦġ ¤ïıĠýġýļřýġ 

0 - 70 Kein technisches Potenzial  

70 - 175 Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten 

175 - 415 Empfehlung für Niedertemperaturnetze im Bestand 

415 - 1.050 Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand 

> 1.050 Sehr hohe Wärmenetzeignung 
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Abbildung 7: Wärmebedarf nach Hektarraster in Fahrenzhausen, eigene Darstellung

 

Abbildung 8: Aggregierter Wärmebedarf auf Baublockebene in Fahrenzhausen, eigene Darstellung
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Im nächsten Schritt wird die Wärmelinien-

dichte ermittelt. Sie beschreibt die Wär-

mebedarfsmenge pro Trassenmeter und 

Jahr und ist ein Indikator für ein potenziel-

les Wärmenetz. Der Kennwert veranschau-

licht die linearen Bedarfsverteilung ent-

lang des Straßennetzes, indem die Linien 

die Intensität des Wärmebedarfs in den 

verschiedenen Bereichen der Gemeinde 

sichtbar machen und aufzeigen, wo die 

Nachfrage besonders hoch ist und wo sie 

geringer ausfällt. 

Im Unterschied zur reinen Bedarfsanalyse 

bietet die Darstellung mit Wärmelinien 

eine wertvolle räumliche Perspektive, die 

es ermöglicht, die Wärmeverteilung in Re-

lation zur Infrastruktur und den bestehen-

den Bebauungsstrukturen zu setzen. Dar-

aus kann eine erste Indikation einer Wär-

meliniendichte, der Auslastung einer mög-

lichen zentralen Wärmeversorgung sowie 

der Verhältnismäßigkeit der Netzkosten, 

abgeleitet werden. Die Wärmelinien-

dichte wird für die Einteilung von 

Gebieten in zentrale oder dezentrale Ver-

sorgung herangezogen. Bei einer hohen 

Wärmeliniendichte kann davon ausgegan-

gen werden, dass sich die Gebiete eher 

für eine Versorgung über Wärmenetze 

eignen, da je errichtetem Trassenmeter 

mehr Wärmeabnahme erfolgt. Eine Wär-

meliniendichte von über 1.500 kWh/m·a 

gilt in der Regel als guter Hinweis auf die 

wirtschaftliche Realisierbarkeit eines 

neuen Wärmenetzes [5]. Diese Einord-

nung ist auch in Tabelle 5 nachzuvollzie-

hen. 

In Abbildung 9 sind die Wärmeliniendich-

ten in unterschiedlichen Farben angelegt, 

die den Grad der Nachfrage visualisieren: 

Von Rot für Gebiete mit hohem Bedarf 

über Orange für mittlere bis hin zu Grün 

für niedrige Wärmebedarfe. Die Zonen 

mit dichter Besiedelung oder höherer ge-

werblicher Nutzung  in Fahrenzhausen 

sind deutlich erkennbar.  

 

 

Tabelle 5: Wärmenetzeignung in Abhängigkeit von der Wärmeliniendichte, entnommen aus Leitfaden  

Wärmeplanung des Bundes [5] 

¤ïıĠýĜďġďýġûďõčļý ďġ W¤čȉĠȨê 3ďġĶõčïļřŀġĈ ûýı 3ďĈġŀġĈ řŀı 3ııďõčļŀġĈ ŋĦġ ¤ïıĠýġýļřýġ 

< 0,7  Kein technisches Potenzial  

0,7 - < 1,5 Empfehlung für Wärmenetze bei Neuerschließung von Flächen für 

Wohnen, Gewerbe oder Industrie 

1,5 - < 2  Empfehlung für Wärmenetze in bebauten Gebieten 

җ н Wenn Verlegung von Wärmetrassen mit zusätzlichen Hürden verse-

hen ist (z.B. Straßenquerungen, Bahn- oder Gewässerquerungen) 




























































































































































































